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Tarifrecht

2034.1.1-F

Tarifverträge  
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  

im öffentlichen Dienst der Länder

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 8. Oktober 2012 Az.: 25 - P 2607 - 059 - 35 987/12

I.

Nachstehend wird Folgendes zum Vollzug bekannt gege-
ben:

1. Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 23. August 2012 zum 
Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Län-
der in den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006 (FMBl 2007 S. 5, 6; 
StAnz 2006 Nr. 48), zuletzt geändert durch Änderungs-
tarifvertrag Nr. 4 vom 2. Januar 2012 (FMBl S. 42, StAnz 
Nr. 6);

2. Änderungstarifvertrag Nr. 5 vom 23. August 2012 zum 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
 (TV-L) vom 12. Oktober 2006 (FMBl 2007 S. 5, 38; StAnz 
2006 Nr. 49), zuletzt geändert durch Änderungstarifver-
trag Nr. 4 vom 2. Januar 2012 (FMBl S. 42, 47; StAnz  
Nr. 6);

3. Änderung der Niederschriftserklärungen zum TV-L und 
zum TVÜ-Länder vom 12. Oktober 2006 (FMBl 2007  
S. 5, 109; StAnz 2006 Nr. 49), zuletzt geändert am  
2. Januar 2012 (FMBl S. 42, 165; StAnz Nr. 6);

4. Niederschriftserklärung zum Änderungstarifvertrag  
Nr. 5 zum TV-L vom 23. August 2012.

Die Änderungstarifverträge Nr. 5, die Änderung der Nie-
derschriftserklärungen zum TV-L und zum TVÜ-Länder 
und die Niederschriftserklärung zum Änderungstarifver-
tag Nr. 5 zum TV-L wurden getrennt, aber inhaltsgleich 
abgeschlossen/vereinbart mit

– ver.di – vereinte Dienstleistungsgewerkschaft – Bundes-
vorstand –, diese zugleich handelnd für die Gewerkschaft 
der Polizei, die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt und die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft,

 und

– der dbb tarifunion, vertreten durch den Vorstand.

II.

Die Tarifverträge sind im Intranet abrufbar (www.stmf.
bybn.de; Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder/Änderungstarifverträge) bzw. steht im 
Internet als Download 

(www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/ 
tarifvertrag.zip)

zur Verfügung.

Wolfgang L a z i k  
Ministerialdirektor

Änderungstarifvertrag Nr. 5  
zum Tarifvertrag  

für den öffentlichen Dienst der Länder  
(TV-L)

vom 23. August 2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes,

einerseits

und

…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1  
Änderung des TV-L

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geändert durch den 
Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 2. Januar 2012, wird wie 
folgt geändert:

Anlage A wird wie folgt geändert:

1. Teil II Abschnitt 11 wird wie in der diesem Tarifver-
trag beigefügten Anlage gefasst.

2. Teil III wird wie folgt geändert:

a) In Abschnitt 3 Unterabschnitt 4 wird die Entgelt-
gruppe 4 wie folgt geändert:

aa) Der einzigen Fallgruppe wird die Ordnungs-
zahl „1.“ vorangestellt.

bb) Es wird folgende Fallgruppe 2 angefügt:

„2. Landwirtschaftliche Beschäftigte,

 die motorgetriebene Gartenbau- und 
Landmaschinen (mit Ausnahme von ein-
fachen Maschinen) führen und warten 
sowie kleinere Reparaturen selbständig 
ausführen.“

b) In Abschnitt 3 Unterabschnitt 11 wird in Entgelt-
gruppe 4 folgende Fallgruppe 2 angefügt:

„2. Rebarbeiter,

 die motorgetriebene Landmaschinen (mit 
Ausnahme von einfachen Maschinen) füh-
ren und warten sowie kleinere Reparaturen 
selbständig ausführen.“

§ 2  
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 
in Kraft.

http://www.stmf.bybn.de
http://www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip
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Anlage 

zum Änderungstarifvertrag Nr. 5 zum TV-L

11. Beschäftigte in der Informationstechnik

Allgemeine Vorbemerkungen

1. 1Informationstechnik (IT) stellt die Summe der tech-
nischen und organisatorischen Mittel (Hardware, 
Software, Dienste) zur Unterstützung von Verwal-
tungsprozessen sowie der verschiedenen informa-
tions- und datenverarbeitenden Prozesse (der Be-
schaffung, Verarbeitung, Speicherung, Übertragung 
und Bereitstellung von Informationen) dar. 2Dienste 
sind Anwendungsmöglichkeiten in Netzen, z. B. 
 Internet, E-Mail, Webservices.

2. Unter diesen Abschnitt fallen Beschäftigte als Lei-
ter von IT-Gruppen, in der IT-Organisation, in der 
Programmierung, in der IT-Systemtechnik und in 
der Datenerfassung ohne Rücksicht auf ihre organi-
satorische Eingliederung.

3. Ist für eine Tätigkeit in der Informationstechnik eine 
abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung 
(Protokollerklärung Nr. 1 zu Teil I) erforderlich, gel-
ten abweichend von Nr. 1 Absatz 2 Satz 2 der Vorbe-
merkungen zu allen Teilen der Entgeltordnung die 
Tätigkeitsmerkmale der Entgeltgruppen 13 bis 15 des 
Teils I.

11.1 Beschäftigte als Leiter von IT-Gruppen

Vorbemerkungen

1. 1IT-Gruppen haben die folgenden Aufgaben:

a) Entwicklung neuer IT-Verfahren oder wesentliche 
Änderung bzw. Ergänzung bestehender IT-Ver-
fahren einschließlich jeweils der Einführung,

b) Übernahme von IT-Verfahren einschließlich Ein-
führung oder

c)	 Pflege	eingeführter	IT-Verfahren.

2Sie befassen sich

a) nur mit IT-Organisation oder nur mit Program-
mierung oder

b) mit IT-Organisation und Programmierung.

2. Leiter von IT-Gruppen haben neben den allgemeinen 
Führungsaufgaben – insbesondere Personaleinsatz, 
Überwachung der Arbeit, Anordnungen in Sonder-
fällen – und der Aufsicht z. B. folgende besondere 
Aufgaben:

a) In der IT-Organisation:

aa) Entgegennahme und Besprechung von Auf-
trägen der Fachbereiche bzw. der Anwender,

bb) Entwicklung einer Gesamtvorstellung zur 
Erledigung eines Auftrags,

cc) Formulierung von Arbeitsaufträgen und 
Verteilung an die Beschäftigten in der 
 IT-Organisation, Koordinierung der Arbeiten 
einschließlich Terminüberwachung,

dd) Anleitung und Beratung der Beschäftigten in 
der IT-Organisation,

ee) Zusammenstellen, Prüfen und Beurteilen der 
Ergebnisse,

ff) Besprechung der erarbeiteten Verfahrensvor-
schläge mit der Programmierung und ggf. mit 
der IT-Systemtechnik,

gg) Auswahl geeigneter IT-Verfahren für eine 
Übernahme,

hh) Prüfung der organisatorischen Voraussetzun-
gen für die Übernahme und Einführung von 
IT-Verfahren,

ii) Prüfung der Dokumentation – einschließlich 
der Anwender- bzw. Benutzerhandbücher –, 
insbesondere der Systemarchitektur und der 
Programmiervorgaben auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit,

jj) Überwachung der Einführung entwickelter 
oder übernommener IT-Verfahren einschließ-
lich der Funktionstests.

b) In der Programmierung:

aa) Entgegennahme und Besprechung von Pro-
grammieraufträgen,

bb) Prüfung der organisatorischen Vorgaben aus 
programmiertechnischer Sicht, ggf. Ergän-
zung und Änderung der Vorgaben im Einver-
nehmen mit der IT-Organisation,

cc) Entwurf einer Konzeption für jedes Programm 
einschließlich Festlegung der Programmbau-
steine,

dd) Verteilung der Arbeitsaufträge an die Be-
schäftigten in der Programmierung und 
Koordinierung der Programmierarbeiten in-
nerhalb der IT-Gruppe einschließlich Termin-
überwachung,

ee) Anleitung und Beratung der Beschäftigten in 
der Programmierung,

ff) Prüfung der Programmdokumentation und 
der Dokumentation für das Rechenzentrum 
auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

3. 1Leiter von IT-Gruppen im Sinne dieses Unter-
abschnitts sind nur Beschäftigte, die auch in der 
 IT-Organisation und/oder in der Programmierung 
tätig sind, z. B. mit folgenden Aufgaben:

a) Zusammenstellen von Arbeitsergebnissen von 
Beschäftigten in der IT-Organisation,

b) Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (z. B. betriebs-
wirtschaftliche Investitionsrechnungen, Nutzen-
Kosten-Untersuchungen),

c) Verknüpfen der in der IT-Gruppe angefertigten 
Programme,

d) Prüfung verknüpfter Programme auf Funktions-
fähigkeit.

2Der Anteil dieser Aufgaben darf 10 v. H. der gesam-
ten Tätigkeit nicht unterschreiten.

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und

deren Tätigkeit sich durch die Zahl der durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellten Be-
schäftigten in der IT-Organisation oder in der Pro-
grammierung sowie durch den Umfang und die 
Schwierigkeit der Koordinierung mit anderen Stel-
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len aus der Entgeltgruppe 11 dieses Unterabschnitts 
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind und

deren Tätigkeit sich durch die Zahl der durch aus-
drückliche Anordnung ständig unterstellten Be-
schäftigten in der IT-Organisation oder in der Pro-
grammierung sowie durch den Umfang oder die 
Schwierigkeit der Koordinierung mit anderen Stel-
len aus der Entgeltgruppe 10 dieses Unterabschnitts 
heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Entgeltgruppe 10

Beschäftigte, die durch ausdrückliche Anordnung 
als Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Beschäftigte im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals 
sind

a) Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger 
Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. entspre-
chender Hochschulabschluss) und mit entspre-
chender Tätigkeit sowie

 sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben,

b) Beschäftigte,
 die vor ihrem Einsatz in dieser Tätigkeit gründ-

liche, umfassende Fachkenntnisse im Sinne des 
 Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 2 des Teils I – außerhalb der Informa-
tionstechnik – erworben haben,

mit einer zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, die 
das IT-Grund- und -Fachwissen vermittelt hat, 
wie es

den Rahmenrichtlinien für die DV-Aus- und 
-Fortbildung in der öffentlichen Verwaltung 
(BAnz. Nr. 95 a vom 22. Mai 1981) für Be-
schäftigte in der DV-Anwendungsorganisati-
on oder in der Anwendungsprogrammierung 
oder

den Regelungen, die diese ergänzen und/oder 
ersetzen,

entspricht, sowie

mit einer praktischen Ausbildung oder einer prak-
tischen Tätigkeit von mindestens neun Monaten 
in der IT-Organisation und der Programmierung 

mit entsprechender Tätigkeit.

Nr. 2 (1) 1Eine IT-Gruppe ist nur dann gegeben, wenn dem 
Leiter mindestens drei Beschäftigte in der IT-Organi-
sation oder in der Programmierung mindestens der 
Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 5 des Unterabschnitts 2 
oder der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 3 des Unterab-
schnitts 3 durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 2Sind dem Leiter auch Beschäftigte 
in der IT-Systemtechnik durch ausdrückliche Anord-
nung ständig unterstellt, zählen sie mit.

(2) Bei der Zahl der Unterstellten zählen Beschäf-
tigte mit Tätigkeiten im Sinne des Absatzes 1 mit, 
die nicht unter diesen Tarifvertrag fallen, wenn sie 
dem Leiter durch ausdrückliche Anordnung ständig 
fachlich unterstellt sind.

(3) Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen 
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 9 der Besoldungsgruppe A 9.

11.2 Beschäftigte in der IT-Organisation

Vorbemerkungen

1. Die IT-Organisation umfasst

a) die Entwicklung neuer IT-Verfahren und die we-
sentliche Änderung bzw. Ergänzung bestehender 
IT-Verfahren für Fachaufgaben mit

aa) Ist-Aufnahme und -Analyse,

bb) Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bzw. 
des Sollkonzepts,

cc) Vorbereitung der Einführung im Rechenzent-
rum und im Fachbereich bzw. beim Anwender 
und

dd) Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen (z. B. be-
triebswirtschaftliche Investitionsrechnungen, 
Nutzen-Kosten-Untersuchungen)

im Allgemeinen in einem phasenweisen Vorge-
hen,

b) die Übernahme vorhandener IT-Verfahren für 
Fachaufgaben mit Vergleich, Bewertung und Aus-
wahl von geeigneten Verfahren sowie Festlegung 
der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen,

c) die Einführung neu entwickelter, geänderter oder 
ergänzter sowie übernommener IT-Verfahren für 
Fachaufgaben im Fachbereich bzw. beim Anwen-
der und die Mitwirkung an der Einführung im 
Rechenzentrum und

d) die Kontrolle eingeführter IT-Verfahren für Fach-
aufgaben.

2. IT-Teilaufgaben im Rahmen der Vorbemerkung Nr. 1 
sind z. B.:

a) Ist-Aufnahme in einem Bereich,

b) Auswertung von Ergebnissen der Ist-Aufnahme, 
z. B. Mengengerüst (Fallzahlen, Bearbeitungs-
zeiten, Personaleinsatz), verwendete Daten und 
 Dateien (Inhalt, Zahl und Art der Zeichen, Auf-
bau, Datenträger, Sortierfolge, Zahl der Fälle), 
Datenflusspläne,

c) Entwerfen eines Datenmodells (z. B. Soll-Kon-
zepts).

3. 1Beschäftigte in der IT-Organisation haben bei der 
Entwicklung neuer IT-Verfahren und bei der wesent-
lichen Änderung bzw. Ergänzung bestehender  
IT-Verfahren für Fachaufgaben insbesondere

a) das technische Grobkonzept und die technische 
Systemarchitektur

einschließlich der Maßnahmen zur Datensiche-
rung festzulegen und 

b) das technische Feinkonzept zu erarbeiten.
2Entsprechendes gilt für die Übernahme, Einfüh-
rung und Kontrolle von IT-Verfahren.
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4. (1) Zur Tätigkeit eines Beschäftigten in der IT-Orga-
nisation kann auch die Organisation konventioneller 
Arbeitsabläufe im Rahmen eines IT-Verfahrens ge-
hören.

(2) Ist-Aufnahme und -Analyse, Vorbereitung der 
Einführung und Einführung von IT-Verfahren und 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen können auch an-
deren Beschäftigten übertragen sein, ohne dass diese 
damit Beschäftigte in der IT-Organisation im Sinne 
dieses Unterabschnitts sind.

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte in der IT-Organisation

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die Fachaufgaben hohen Schwierigkeitsgrades selb-
ständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die Fachaufgaben hohen Schwierigkeitsgrades selb-
ständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2. Beschäftigte in der IT-Organisation

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die Fachaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades 
selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3. Beschäftigte in der IT-Organisation

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die im Rahmen von Fachaufgaben hohen Schwierig-
keitsgrades diesem Schwierigkeitsgrad entsprechen-
de IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die Fachaufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades 
selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2. Beschäftigte in der IT-Organisation,

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die Fachaufgaben einfachen Schwierigkeitsgrades 
selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die im Rahmen von Fachaufgaben hohen Schwierig-
keitsgrades diesem Schwierigkeitsgrad entsprechen-
de IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

4. Beschäftigte in der IT-Organisation

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die im Rahmen von Fachaufgaben mittleren Schwie-
rigkeitsgrades diesem Schwierigkeitsgrad entspre-
chende IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

5. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die Fachaufgaben einfachen Schwierigkeitsgrades 
selbständig bearbeiten.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

6. Beschäftigte in der IT-Organisation,

die im Rahmen von Fachaufgaben mittleren Schwie-
rigkeitsgrades diesem Schwierigkeitsgrad entspre-
chende IT-Teilaufgaben selbständig bearbeiten.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Beschäftigte im Sinne der Tätigkeitsmerkmale sind

a) Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger 
Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. entspre-
chender Hochschulabschluss) und mit entspre-
chender Tätigkeit sowie

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben,

b) Beschäftigte,

die vor ihrem Einsatz in dieser Tätigkeit gründ-
liche, umfassende Fachkenntnisse im Sinne des 
Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 2 des Teils I – außerhalb der Informa-
tionstechnik – erworben haben,

mit einer zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, die 
das IT-Grund- und -Fachwissen vermittelt hat, 
wie es

den Rahmenrichtlinien für die DV-Aus- und 
-Fortbildung in der öffentlichen Verwaltung 
(BAnz. Nr. 95 a vom 22. Mai 1981) für Be-
schäftigte in der DV-Anwendungsorganisa-
tion oder

den Regelungen, die diese ergänzen und/oder 
ersetzen,

entspricht, sowie

mit einer praktischen Ausbildung oder einer prak-
tischen Tätigkeit von mindestens neun Monaten 
in der IT-Organisation und der Programmierung

mit entsprechender Tätigkeit.

Nr. 2 Die Anwendung dieses Tätigkeitsmerkmals setzt 
 voraus

a) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. a 
 genannten Beschäftigten,

dass sie vertiefte Fachkenntnisse der im Rahmen 
der IT-Organisation behandelten Aufgabenberei-
che, der Organisation der Verwaltung oder des 
Betriebes und der angewendeten Arbeitstech-
niken erworben und diese Kenntnisse bei ihrer 
Tätigkeit anzuwenden haben,

b) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. b 
 genannten Beschäftigten,

dass sie, ausgehend von der für sie geforderten 
zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, vertiefte 
 IT-Kenntnisse einschließlich der anzuwendenden 
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Arbeitstechniken erworben und diese Kenntnisse 
bei ihrer Tätigkeit anzuwenden haben.

Nr. 3 Ob Fachaufgaben einen hohen, mittleren oder 
einfachen Schwierigkeitsgrad haben, richtet sich 
 ins besondere nach

– der Anzahl der zu koordinierenden Organisa-
tionseinheiten,

– dem Grad der Vernetzung und der Vielfalt der pro-
grammierten und zu programmierenden Schnitt-
stellen,

– der Anzahl der verwendeten Tools und der tech-
nischen Komponenten,

– den Anforderungen an die zu ergreifenden Maß-
nahmen aufgrund des Schutzbedarfs sowie

– der Komplexität der Architektursteuerung.

11.3 Beschäftigte in der Programmierung

Vorbemerkungen

1. 1Die Programmierung umfasst die Neuprogrammie-
rung, die Programmänderung und die Programm-
pflege,	ggf.	auf	der	Basis	der	Ergebnisse	der	IT-Orga-
nisation, insbesondere auf der Basis der Festlegung 
des Ablaufs der maschinellen Verarbeitung und 
der Programmiervorgaben sowie der Festlegungen  
durch den Leiter der IT-Gruppe; hierzu gehören  
z. B.

a) der Entwurf oder die Anpassung von Aktivitäts-
diagrammen, Strukturdiagrammen und Prozess-
planungen,

b) der Test der Programme oder Programmbausteine 
einschließlich Entwicklung von Testfällen,

c) die Anfertigung oder Anpassung der Dokumen-
tation.

2Dabei ist es unerheblich, wenn für die Lösung der 
Programmiervorgabe Frameworks oder Standard-
programme eingesetzt werden.

2. 1Zur Programmierung gehört auch die Übernahme 
fremder, d. h. an anderer Stelle entwickelter und ggf. 
auch	dort	weitergepflegter	Programme	–	als	spezielle	
Programme für eine Aufgabe bzw. ein Aufgabenge-
biet –, ggf. aufgrund entsprechender Entscheidungen 
und Vorgaben der IT-Organisation. 2Zur Übernahme 
fremder Programme oder fremder Programmände-
rungen gehören z. B.

a) geringfügige aufgabenbedingte Änderungen, ggf. 
nach entsprechenden Vorgaben der IT-Organisa-
tion,

b) Anpassung der Programme oder Programmän-
derungen an die IT-technischen Bedingungen 
der übernehmenden Stelle (z. B. Hardware, Be-
triebssystem und andere Software, Datenbank-
verwaltungssystem, Schnittstellen zwischen Web-
Services, Programmiercodes),

c) Anpassung der Dokumentation – einschließlich 
der Unterlagen für das Rechenzentrum – und der 
Unterlagen für die Anwender (z. B. Anwender- 
bzw. Benutzerhandbuch),

d) Test der Programme oder Programmänderun-
gen,

e) Implementierung der Programme oder Program-
mänderungen.

Entgeltgruppe 11

Beschäftigte in der Programmierung

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben hohen Schwierigkeitsgra-
des anfertigen, entsprechende Programme oder Pro-
grammbausteine	ändern,	pflegen	oder	übernehmen	
und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte in der Programmierung,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben hohen Schwierigkeitsgra-
des anfertigen, entsprechende Programme oder Pro-
grammbausteine	ändern,	pflegen	oder	übernehmen	
und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2. Beschäftigte in der Programmierung

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben mittleren Schwierigkeits-
grades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine	ändern,	pflegen	oder	überneh-
men und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte in der Programmierung,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben mittleren Schwierigkeits-
grades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine	ändern,	pflegen	oder	überneh-
men und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

2. Beschäftigte in der Programmierung

mit vertieften IT- bzw. Fachkenntnissen,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben einfachen Schwierigkeits-
grades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine	ändern,	pflegen	oder	überneh-
men und ggf. anpassen.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3. Beschäftigte in der Programmierung,

die selbständig Programme oder Programmbausteine 
für Programmiervorgaben einfachen Schwierigkeits-
grades anfertigen, entsprechende Programme oder 
Programmbausteine	ändern,	pflegen	oder	überneh-
men und ggf. anpassen.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3)

4. Beschäftigte in der Programmierung,

die	 bei	 der	 Anfertigung,	 Änderung,	 Pflege	 oder	
Übernahme und ggf. Anpassung von Programmen 
oder Programmbausteinen mitwirken und

die auch nähere Fachkenntnisse der im Rahmen der 
Programmierung behandelten Aufgabenbereiche, 
der Organisation der Verwaltung oder des Betriebes 
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und der angewendeten Arbeitstechniken erworben 
und diese Kenntnisse bei ihrer Tätigkeit anzuwen-
den haben.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte in der Programmierung,

die	 bei	 der	 Anfertigung,	 Änderung,	 Pflege	 oder	
Übernahme und ggf. Anpassung von Programmen 
oder Programmbausteinen mitwirken.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Beschäftigte im Sinne der Tätigkeitsmerkmale sind

a) Beschäftigte mit abgeschlossener einschlägiger 
Hochschulausbildung (Bachelor- bzw. entspre-
chender Hochschulabschluss) und mit entspre-
chender Tätigkeit sowie

sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechen-
de Tätigkeiten ausüben,

b) Beschäftigte,

die vor ihrem Einsatz in dieser Tätigkeit gründ-
liche, umfassende Fachkenntnisse im Sinne  
des Tätigkeitsmerkmals der Entgeltgruppe 9  
Fallgruppe 2 des Teils I – außerhalb der Infor-
mationstechnik – erworben haben,

mit einer zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, die 
das IT-Grund- und -Fachwissen vermittelt hat, 
wie es

den Rahmenrichtlinien für die DV-Aus- und 
-Fortbildung in der öffentlichen Verwaltung 
(BAnz. Nr. 95 a vom 22. Mai 1981) für Be-
schäftigte in der Anwendungsprogrammie-
rung oder

den Regelungen, die diese ergänzen und/oder 
ersetzen,

entspricht, sowie

mit einer praktischen Ausbildung oder einer prak-
tischen Tätigkeit von mindestens neun Monaten 
in der IT-Organisation und der Programmierung

mit entsprechender Tätigkeit.

Nr. 2 Die Anwendung dieses Tätigkeitsmerkmals setzt 
 voraus

a) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. a 
 genannten Beschäftigten,

dass sie vertiefte Fachkenntnisse der im Rahmen 
der Programmierung behandelten Aufgabenbe-
reiche, der Organisation der Verwaltung oder des 
Betriebes und der angewendeten Arbeitstech-
niken erworben und diese Kenntnisse bei ihrer 
Tätigkeit anzuwenden haben,

b) bei den in Protokollerklärung Nr. 1 Buchst. b ge-
nannten Beschäftigten,

dass sie, ausgehend von der für sie geforderten 
zusätzlichen Aus- oder Fortbildung, vertiefte IT-
Kenntnisse einschließlich der anzuwendenden 
Arbeitstechniken erworben und diese Kenntnisse 
bei ihrer Tätigkeit anzuwenden haben.

Nr. 3 Ob Programmiervorgaben einen hohen, mittleren 
oder einfachen Schwierigkeitsgrad haben, richtet 
sich insbesondere nach

– der Anzahl der verwendeten Tools (z. B. Soft-
wareentwicklungs-Tools, Debugger, Framework) 
und der technischen Komponenten,

– der Anzahl und Struktur der Schnittstellen zu 
anderen Programmen,

– dem Umfang des Schutzbedarfs der Anwen-
dung,

– der Zerlegung von Softwaresystemen in Schich-
ten,

– der Komplexität der Transaktionen sowie

– der Zahl der parallel eingesetzten Betriebssyste-
me	mit	jeweils	spezifischen	Anpassungen.

Nr. 4 1Die Mitwirkung besteht z. B. in

a) der Anfertigung von Teilen der Programmdoku-
mentation;

b) dem Entwurf der Programmlogik von einzelnen 
Funktionen eines Programms oder eines Pro-
grammbausteins und der anschließenden Um-
setzung in eine Programmiersprache;

c) dem Entwerfen von Testdaten nach Anweisung,

dem manuellen Erarbeiten der Kontrollergebnisse 
für die Testdaten,

der maschinellen Durchführung des Tests,

dem Vergleich der manuellen und maschinellen 
Ergebnisse;

d) der Analyse der Ursache einzelner Fehler.
2Die Umsetzung in eine Programmiersprache  allein 
fällt nicht unter die Mitwirkung.

11.4 Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

Vorbemerkung
1Die IT-Systemtechnik umfasst unterschiedliche, 
abgrenzbare Teilgebiete, wie z. B. Betriebssysteme, 
Datenbanksoftware, Programmiersprachen, Hard-
ware-Konfigurationen,	 Datenübertragungsnetze.	
2Dem Beschäftigten in der IT-Systemtechnik obliegt 
auf mindestens einem Teilgebiet der Entwurf, die 
Auswahl, Bereitstellung, Implementierung, Überwa-
chung (Fehleranalyse und -beseitigung), Optimie-
rung oder Fortentwicklung der einzusetzenden bzw. 
eingesetzten Hardware- oder Softwarekomponenten 
sowie die Beratung und Unterstützung.

Entgeltgruppe 12

Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unter-
schiedlichen Teilgebieten der IT-Systemtechnik,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgelt - 
gruppe 10 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnittes 
heraushebt, dass ihnen durch ausdrückliche An-
ordnung
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zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkei-
ten übertragen und mindestens drei Beschäftigte  
in der IT-Systemtechnik mindestens der Entgelt-
gruppe 10 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts stän-
dig  unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, 3 und 4)

Entgeltgruppe 11

1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgrup-
pe 10 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnittes heraus-
hebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung

zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten 
übertragen und mindestens drei Beschäftigte in der 
IT-Systemtechnik mindestens der Entgeltgruppe 10 
Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts ständig unter-
stellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 4)

2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unter-
schiedlichen Teilgebieten der IT-Systemtechnik,

deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgrup-
pe 10 Fallgruppe 1 dieses Unterabschnitts heraus-
hebt, dass ihnen durch ausdrückliche Anordnung

zusätzlich Leitungs- und Koordinierungstätigkeiten 
übertragen und mindestens drei Beschäftigte in der 
IT-Systemtechnik ständig unterstellt sind.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3)

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschied-
lichen Teilgebieten und vertieften Fachkenntnissen 
auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selb-
ständig bearbeiten und deren Tätigkeit sich durch  
die Größe des von ihnen auszufüllenden Gestal-
tungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 1 dieses Unterabschnitts heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 5)

Entgeltgruppe 10

1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selb-
ständig bearbeiten und deren Tätigkeit sich durch die 
Größe des von ihnen auszufüllenden Gestaltungs-
spielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 1 
dieses Unterabschnitts heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2)

2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschied-
lichen Teilgebieten und vertieften Fachkenntnissen 
auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selb-
ständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 5)

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschied-
lichen Teilgebieten und vertieften Fachkenntnissen 
auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktio-
nen selbständig bearbeiten und deren Tätigkeit sich 
durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Ge-
staltungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 3 dieses Unterabschnitts heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nrn. 2 und 5)

Entgeltgruppe 9

1. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

die Aufgaben mit einer hohen Funktionsvielfalt selb-
ständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

2. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschul-
ausbildung (Bachelor- bzw. entsprechender Hoch-
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schulabschluss) und entsprechender Tätigkeit sowie  
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende 
Tätigkeiten ausüben,

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktio-
nen selbständig bearbeiten und deren Tätigkeit sich 
durch die Größe des von ihnen auszufüllenden Ge-
staltungsspielraums aus der Entgeltgruppe 9 Fall-
gruppe 4 dieses Unterabschnitts heraushebt.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

3. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

mit übergreifenden Kenntnissen auf den unterschied-
lichen Teilgebieten und vertieften Fachkenntnissen 
auf mindestens einem Teilgebiet der IT-System-
technik,

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen 
selbständig bearbeiten.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5)

4. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

die Aufgaben mit wenig differenzierten Funktionen 
selbständig bearbeiten.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

5. Beschäftigte in der IT-Systemtechnik

mit abgeschlossener einschlägiger Hochschulausbil-
dung (Bachelor- bzw. entsprechender Hochschulab-
schluss) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkei-
ten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkei-
ten ausüben,

soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Aufgaben in der IT-Systemtechnik haben eine hohe 
Funktionsvielfalt, wenn

a) bei Software-Aufgaben

die System- oder Betriebssoftware viele Funkti-
onen erfüllt, z. B. Sicherstellung der Revisions-
fähigkeit, Zugriffsoptimierung bei komplexen 
 Systemen, Datensicherheit (Verfügbarkeit, Inte-
grität, Vertraulichkeit, Authentizität), Rechte-
verwaltung, Herstellung der Transparenz oder 
Durchführung von Monitoring,

b) bei Hardware-Aufgaben

die Server- und Betriebssysteme eine hohe  
Komplexität aufweisen.

Nr. 2 1Ein großer Gestaltungsspielraum ist beim Ent-
wurf, bei der Auswahl oder bei der Optimierung 
und Fortentwicklung von Systemsoftware und/oder 
Hardware-Konfigurationen	gegeben.	2Er kann bei 
entsprechender Komplexität auch bei der Daten-
bankverwaltung,	bei	der	Pflege,	Anwendung	oder	
Weiterentwicklung von Systemhilfen, bei der Ver-
waltung von Netzwerken oder bei der Gestaltung von 
Arbeitsabläufen bestehen.

Nr. 3 Erforderlich ist, dass die Beschäftigten übergreifende 
Kenntnisse auf den unterschiedlichen Teilgebieten 
der IT-Systemtechnik erworben und diese Kenntnis-
se in der Leitungs- und Koordinierungstätigkeit zur 
Gewährleistung des Gesamtzusammenhangs der 
systemtechnischen Fragestellungen anzuwenden 
haben.

Nr. 4 Im Sinne der Nr. 6 der Vorbemerkungen zu allen 
Teilen der Entgeltordnung ist vergleichbar die Ent-
geltgruppe 10 der Besoldungsgruppe A 11.

Nr. 5 Erforderlich ist, dass die Beschäftigten übergreifende 
Kenntnisse auf den unterschiedlichen Teilgebieten 
und vertiefte Fachkenntnisse auf mindestens einem 
Teilgebiet der IT-Systemtechnik erworben und diese 
Kenntnisse unter Berücksichtigung des Gesamtzu-
sammenhangs der systemtechnischen Fragestellun-
gen anzuwenden haben.

11.5 Beschäftigte in der Datenerfassung

Vorbemerkungen

1. (1) Datenerfassung im Sinne dieses Unterab- 
schnitts ist die Bedienung eines Gerätes mit  
Tastatur (Alphazeichen, numerische Zeichen  
sowie Satz- und Sonderzeichen) oder mit sonsti- 
gen Er fassungshilfen (z. B. Funktionstasten, Licht-
stift, Digitizer), um

a) Daten von Vorlagen in eine Datenverarbeitungs-
anlage, ein programmgesteuertes Datenerfas-
sungs- bzw. Datensammelsystem oder auf einen 
Datenträger für Zwecke der Datenverarbeitung zu 
übertragen oder

b) die Richtigkeit und Vollständigkeit der Datener-
fassung zu prüfen und festgestellte Fehler (Abwei-
chungen der erfassten Daten von den Vorlagen) zu 
berichtigen,

ohne dass – außer in den Fällen der Entgelt- 
gruppe 6 Fallgruppe 4 dieses Unterabschnitts – die 
Daten  inhaltlich verändert werden.

(2) Datenerfassung im Sinne dieses Unterabschnitts 
ist auch die Leitung von Datenerfassungsgruppen.

2. Die Tätigkeit von Schreibkräften in der Texterfassung, 
z. B. die Direkteingabe in Texterfassungsautomaten 
oder in andere Texterfassungsmedien sowie die Fer-
tigung von Schreiben oder sonstigen geschlossenen 
Textteilen in maschinenlesbaren Schriftarten (z. B. 
OCR-Schrift), ist keine Datenerfassung im Sinne die-
ses Unterabschnitts.

3. Beschäftigte, die zur Erledigung ihrer fachlichen 
Aufgabe auch Daten erfassen (z. B. bei wissenschaft-
lich-technischen Berechnungen im Dialog, bei der
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Fortschreibung von Datenbeständen einschließlich 
Auskünften aus den Beständen, im Schalterdienst 
– z. B. in Kassen –, im Meldewesen, im Kfz-Halter-
register, bei der Patientenaufnahme in Krankenhäu-
sern, bei Buchhaltungstätigkeiten, bei der Lagerhal-
tung), fallen nicht unter diesen Unterabschnitt.

Entgeltgruppe 9

Beschäftigte in der Datenerfassung,

denen eine oder mehrere Gruppen mit insgesamt 
mindestens 40 Beschäftigten in der Datenerfassung 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.

(Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 
Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6)

Entgeltgruppe 8

Beschäftigte in der Datenerfassung,

denen eine oder mehrere Gruppen mit insgesamt 
mindestens 25 Beschäftigten in der Datenerfassung 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.

Entgeltgruppe 6

1. Beschäftigte in der Datenerfassung,

denen mindestens zehn Beschäftigte in der Daten-
erfassung durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind.

2. Beschäftigte in der Datenerfassung,

die Programm- und Steueranweisungen erfassen 
und dabei Formalfehler (Abweichungen von üblichen 
Symboldarstellungen in den Vorlagen) selbständig 
berichtigen.

3. Beschäftigte in der Datenerfassung,

die in erheblichem Umfang Steuergeräte programm-
gesteuerter Datenerfassungssysteme mit mehreren 
Datenerfassungsstationen oder von Datensammel-
systemen bedienen oder Programm- und Steueran-
weisungen für entsprechende Systeme aufgrund von 
Handbüchern erstellen.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1)

4. Beschäftigte in der Datenerfassung,

die sich dadurch aus der Entgeltgruppe 4 dieses 
 Unterabschnitts herausheben, dass sie in nicht 
 unerheblichem Umfang

nach vorgegebenen Arbeitsanweisungen selbstän-
dig Urbelege prüfen und Daten verschlüsseln, offen-
sichtliche Datenfehler berichtigen oder Daten formal 
ergänzen,

soweit diese zusätzlichen Tätigkeiten gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse erfordern.

(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2)

Entgeltgruppe 4

Beschäftigte in der Datenerfassung,

die mit vielfältigen Formaten (z. B. Erfassungsbele-
ge, Bildschirmmasken) mit wesentlich unterschied-
lichem Inhalt und Aufbau arbeiten oder die aus 
vielfältigen Formaten mit wesentlich unterschied-
lichem Inhalt und Aufbau fehlerhaft erfasste Daten 
berichtigen.

Entgeltgruppe 3

Beschäftigte in der Datenerfassung,

soweit nicht anderweitig eingruppiert.

(keine Stufe 6)

Protokollerklärungen:

Nr. 1 Der Umfang der Tätigkeit ist erheblich, wenn er 
mindestens ein Drittel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.

Nr. 2 Der Umfang der Tätigkeit ist nicht mehr unerheblich, 
wenn er etwa ein Viertel der gesamten Tätigkeit aus-
macht.

Änderungstarifvertrag Nr. 5  
zum Tarifvertrag  

zur Überleitung der Beschäftigten der Länder  
in den TV-L  

und zur Regelung des Übergangsrechts  
(TVÜ-Länder)

vom 23. August 2012

Zwischen

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,

vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

einerseits

und
…

andererseits

wird Folgendes vereinbart:

§ 1  
Änderung des TVÜ-Länder

Der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der 
Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-
rechts (TVÜ-Länder) vom 12. Oktober 2006, zuletzt geän-
dert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 4 vom 2. Januar 
2012, wird wie folgt geändert:

1. § 17 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Beschäf-
tigte, die gemäß Teil II Abschnitt B der An- 
lage 1 a zum BAT / BAT-O eingruppiert sind, und 
für“ gestrichen.

b) In Absatz 3 Satz 1 und in Absatz 7 Satz 2 wer-
den jeweils die Wörter „Beschäftigte, die gemäß  
Teil II Abschnitt B der Anlage 1 a zum BAT /  
BAT-O eingruppiert sind, für“ gestrichen.

2. In § 18 Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Beschäf-
tigte, die gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1 a 
zum BAT / BAT-O eingruppiert sind, sowie für“  
gestrichen.

3. § 29a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 6 werden die Wörter „Beschäftigte, die 
gemäß Teil II Abschnitt B der Anlage 1 a zum  
BAT / BAT-O eingruppiert sind, für“ gestrichen.

b) Es wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Für Beschäftigte, die gemäß Teil II Ab- 
schnitt B der Anlage 1a zum BAT / BAT-O 
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eingruppiert sind, gilt Absatz 4 mit folgenden 
Maßgaben:

a) Anstatt bis zum 31. Dezember 2012 kann 
der Antrag gemäß Satz 1 bis zum 31. Au-
gust 2013 gestellt werden.

b) Erfolgt bei einem ruhenden Arbeitsver-
hältnis nach Satz 2 die Wiederaufnahme 
der Tätigkeit bis zum 31. August 2012, 
kann der Antrag bis zum 31. August 2013 
gestellt werden; der Antrag wirkt auf den 
1. Januar 2012 zurück.“

§ 2  
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 
in Kraft.

23. August 2012

Änderung der Niederschriftserklärungen zum TV-L 
und zum TVÜ-Länder, zuletzt geändert am 2. Januar 
2012

Abschnitt II wird wie folgt geändert:

Nr. 8a und Nr. 9d werden aufgehoben.

Niederschriftserklärung zum Änderungstarifvertrag 
Nr. 5 zum TV-L vom 23. August 2012

Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, nach Abschluss 
der Redaktionsverhandlungen über Auswirkungen neuer 
Berufe und berufsbildungsrechtlicher Entwicklungen im 
Bereich der IT zu verhandeln.

2034.1.1-F

Änderung der Bekanntmachung  
zum Vollzug des Tarifvertrages  

für den öffentlichen Dienst der Länder 

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen 

vom 11. Oktober 2012 Az.: 25 - P 2600 - 008 - 35 909/12

I.

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeri-
ums der Finanzen zum Vollzug des Tarifvertrages für den 
 öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) vom 27. Oktober 
2006 (FMBl S. 194, StAnz Nr. 44), zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung vom 13. Februar 2012 (FMBl S. 181, 
StAnz Nr. 7), wird wie folgt geändert: 

1. Nr. 5 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 5.2 wird aufgehoben.

b) Die bisherige Nr. 5.3 wird Nr. 5.2.

2. Die Anlagen 1 bis 3 werden durch die Anlagen 1 bis 3  
zu dieser Bekanntmachung ersetzt. Es wird gebe-
ten, künftig diese Vertragsmuster zu verwenden. Sie  
sind auch im Intranet abrufbar (www.stmf.bybn.de/ 
Rubrik: Personal/Tarifvertrag für den öffentlichen  
Dienst der Länder/Arbeitsvertragsmuster) bzw. stehen  
im Internet als Download (www.stmf.bayern.de/ 
download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip zur Ver- 
fü gung. Die laut Schreiben des Staatsministe- 
riums der Finanzen vom 26. September 2012  
(Gz.: 25 - P 2600 - 008 - 35 342/12) erforderliche Ergän- 
zung von Arbeits verträgen, die ab 1. Januar 2013 
wirksam werden (= Beginn des Arbeitsverhält nis-
ses), hinsichtlich der gekündigten Vorschrift des  
§ 26 TV-L, bleibt hiervon unberührt.

II. 

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2012 in Kraft. 

Wolfgang L a z i k 
Ministerialdirektor

http://www.stmf.bybn.de
http://www.stmf.bayern.de/download/entwtvuel2006/tarifvertrag.zip
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Anlage 1
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Arbeitsvertrag
für Beschäftigte, für die der TV-L gilt

und die auf unbestimmte Zeit eingestellt werden1

Zwischen dem Freistaat Bayern 

vertreten durch 

………………………….………………………………………………………………. (Arbeitgeber)

und

Frau/Herrn .................................................................................................................................

Anschrift: …………………………..……………………………………………………………………

geboren am: ………………………..………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter)

wird – vorbehaltlich2……………….……………………………………..………….….. – folgender

Arbeitsvertrag

geschlossen:

§ 1

Frau/Herr …………………………………….…………………………………………………………

wird ab ......................................................................................................................................

auf unbestimmte Zeit

als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter eingestellt.3

als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter3

mit ............ v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
eines entsprechenden Vollbeschäftigten eingestellt.3

mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 
..… Stunden eingestellt.3, 4

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten 
zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit ver-
pflichtet.

§ 2

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergänzenden, ändern-
den oder ersetzenden Tarifverträge in der für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Freistaat Bayern hieran gebunden ist. 
Außerdem finden die im Bereich des Freistaates Bayern jeweils geltenden sonstigen ein-
schlägigen Tarifverträge Anwendung. 



FMBl Nr. 13/2012566

Anlage 1

- 2 -

§ 3

Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TV-L beträgt sechs Monate.5

§ 4

Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ............ TV-L eingruppiert (§ 12 Absatz 2 TV-L).

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine andere 
Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen.

§ 5

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart:

…………………………………………..…………….……………………………………3

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist

von zwei Wochen zum Monatsschluss3

von .................................................. zum ….……………………………….…………3

schriftlich gekündigt werden.

§ 6

Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenabreden 
sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich verein-
bart werden.

....................................................................................................................................................
(Ort, Datum)

………………………………………..…………
(Arbeitgeber)

…..………….……………………………………
(Beschäftigte/Beschäftigter)

1 Dieses Muster ist nicht zu verwenden für Ärztinnen/Ärzte und für Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere Ver-
tragsmuster vor.

2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung abhängig gemacht wird.
3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen!
4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Änderung der regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit unverändert bleiben soll.
5 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten sechs Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit 

vereinbart ist.
Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis nach den 
Tarifverträgen für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz oder in Pflegeberu-
fen bei derselben Dienststelle oder bei demselben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: „Eine Probe-
zeit ist nicht vereinbart.“
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Arbeitsvertrag  
für Beschäftigte, für die der TV-L gilt 
und die befristet eingestellt werden1 

 

Zwischen dem Freistaat Bayern  

vertreten durch  

…………………………………………..……………………….………………………. (Arbeitgeber) 
 

und 
 
Frau/Herrn ................................................................................................................................. 

Anschrift: ………………………………………..……………………………………………………… 

geboren am: …………………………………………..……………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird – vorbehaltlich2 …………………………………….…………………………….... – folgender 

 
Arbeitsvertrag 

 
geschlossen: 
 

§ 1 
 
Frau/Herr ……….…………………………………………………………………..………..………… 

wird ab ....................................................................................................................................... 

 

 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter befristet eingestellt.3 

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter3 

 mit ............ v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 

eines entsprechenden Vollbeschäftigten befristet eingestellt.3 

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 

..… Stunden befristet eingestellt.3, 4 

 

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendigkeiten 

zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit ver-

pflichtet. 

 

Das Arbeitsverhältnis ist befristet 

 

 bis zum ……………………………………………………………...……………………………3 

 bis zum Erreichen folgenden Zweckes 

„…………………………………………………………………….…….…………………...…..“; 

längstens bis zum ………………………………………………………………………….……3 
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 für die Dauer eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz / der Eltern-

zeit / der Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes von Frau/Herrn 

……………………………………………………………………………………………….….;3, 5 

 

längstens bis zum ……………………………………..………………………….….…….…… 

 
§ 2 

 
Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 

Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 

und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergänzenden, ändern-

den oder ersetzenden Tarifverträge in der für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher 

Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Freistaat Bayern hieran gebunden ist. 

Außerdem finden die im Bereich des Freistaates Bayern jeweils geltenden sonstigen ein-

schlägigen Tarifverträge Anwendung. 

 

 Auf das Arbeitsverhältnis findet § 21 Absätze 1 bis 5 Bundeselterngeld- und Elternzeit-

gesetz Anwendung.3 

 
§ 3 

 
(1)  Die Probezeit beträgt nach § 2 Absatz 4 TV-L sechs Monate.3, 6 

 Die Probezeit beträgt nach § 30 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz 1 TV-L sechs Wo-

chen.3, 6, 7 

 Die Probezeit nach § 30 Absatz 4 Satz 1 Halbsatz  2 TV-L beträgt sechs Mona-

te.3, 6, 7 

 

(2)  Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 TV-L befristeten  

Arbeitsverhältnisses gilt § 34 Absatz 1 TV-L.3 

 Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 TV-L befristeten Arbeitsver-

hältnisses gilt § 30 Absätze 4 und 5 TV-L.3, 7 

 
§ 4 

 
Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ............ TV-L eingruppiert (§ 12 Absatz 2 TV-L). 

 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine andere 

Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 
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§ 5 
 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 …………………………………………………………………………..……………..……3 

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 

 von zwei Wochen zum Monatsschluss3 

 von ................................................. zum ………………………………………………3 

 

schriftlich gekündigt werden. 

 
§ 6 

 
Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenabreden 

sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich verein-

bart werden. 

 

 

.................................................................................................................................................... 
(Ort, Datum) 
 

 

 

 

…………………..………………………….…… 
(Arbeitgeber) 

…….……………………………..……………… 
(Beschäftigte/Beschäftigter) 

 

                                            
1 Dieses Muster gilt für befristete Arbeitsverträge mit und ohne sachlichen Grund. Es ist nicht zu verwenden für Ärztin-

nen/Ärzte und für Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere Vertragsmuster vor. 
2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung abhängig gemacht wird. 
3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 
4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Änderung der regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit unverändert bleiben soll. 
5  Nicht Zutreffendes bitte streichen! 
6 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten sechs Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht eine kürzere Zeit 

vereinbart ist. 
Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis nach den 
Tarifverträgen für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen nach dem Berufsbildungsgesetz oder in Pflegeberu-
fen bei derselben Dienststelle oder bei demselben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: „Eine Probe-
zeit ist nicht vereinbart.“ 
Für Beschäftigte im Tarifgebiet West, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten un-
terlegen hätte, gelten  
- bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund die ersten sechs Wochen als Probezeit (§ 30 Absatz 4 Satz 1 

Halbsatz 1 TV-L), 
- bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als Probezeit (§ 30 Absatz 4 Satz 1 Halb-

satz 2 TV-L).  
7 Dieses Kästchen ist nur einschlägig bei Beschäftigten im Tarifgebiet West, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der 

Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. In den Fällen der §§ 1 ff. Wissenschaftszeitvertragsgesetz findet die-
se Kündigungsbestimmung keine Anwendung. 
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Änderungsvertrag  
für Beschäftigte, für die der TV-L gilt1, 2 

 

Zwischen dem Freistaat Bayern  

vertreten durch  

……………………………………………………….………………………………..…. (Arbeitgeber) 

 
und 

 
Frau/Herrn ................................................................................................................................. 

Anschrift: …………………………………………………………….…………………….…………… 

geboren am: ………………………………….………….…………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird in Abänderung des Arbeitsvertrages vom ……………….….………………………………… 

 in der Fassung des Änderungsvertrages vom …………………..…………....... folgender3 

 

Änderungsvertrag 
 
geschlossen: 
 

§ 1 
 
(1) § 1 wird durch folgende Vereinbarung ersetzt: 

Frau/Herr ………………………………….…………………...……………………………….. 

wird ab ............................................................................................................................. 

 
 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter weiterbeschäftigt.3 

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter3 

 mit ........... v. H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ar-

beitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten weiterbeschäftigt.3 

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 

….. Stunden weiterbeschäftigt.3 

 
Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Notwendig-

keiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 

Mehrarbeit verpflichtet. 

 
(2) Der Wortlaut zu § 2 erhält folgende Fassung: 

 
„Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

der Länder (TV-L), dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in 

den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergän-

zenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge in der für den Bereich der Tarifge-
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meinschaft deutscher Länder (TdL) jeweils geltenden Fassung, solange der Freistaat 

Bayern hieran gebunden ist. Außerdem finden die im Bereich des Freistaates Bayern 

jeweils geltenden sonstigen einschlägigen Tarifverträge Anwendung.“ 

 
(3) In § 4 des Arbeitsvertrages werden die Worte 

„  Entgeltgruppe .…..  Vergütungsgruppe ……  Lohngruppe .…..“  

durch die Worte „Entgeltgruppe .….“ ersetzt.3 

 
Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine 

andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 

 
(4) In § 5 des Arbeitsvertrages wird die Nebenabrede 

 
 um folgende Nebenabrede ergänzt:3 

 durch folgende Nebenabrede ersetzt:3 

 
1. Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 ………………………………………………………………………………….........3 

 
2. Die Nebenabrede kann mit einer Frist  

 
 von zwei Wochen zum Monatsschluss3 

 von ………………………..………. zum …………….……………………………3 

 
schriftlich gekündigt werden. 

 
§ 2 

 
Dieser Änderungsvertrag tritt  am /  mit Wirkung vom ……..…………………….. in Kraft.3 
 

.................................................................................................................................................... 
(Ort, Datum) 
 

 

 

……………………………..…………………… 
(Arbeitgeber) 

…......….………………………………………… 
(Beschäftigte/Beschäftigter) 

 

                                            
1 Aufgeführt sind die drei Hauptfälle von Vertragsänderungen, bezogen auf den Mustervertrag für Beschäftigte, deren Arbeits-

verhältnis unter den TV-L fällt. Das Muster kann aber auch bei anderen Änderungen als Grundlage dienen. 
2 Dieses Muster ist nicht zu verwenden für Ärztinnen/Ärzte und Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere Ver-

tragsmuster vor. 
3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 
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Ausführung des Haushalts – Rechnungslegung –

6323-F

Jahresabschluss und Rechnungslegung  
über die Einnahmen und Ausgaben  

des Freistaates Bayern für das Haushaltsjahr 2012  
(Jahresabschluss- und  

Rechnungsausschreiben 2012)

Bekanntmachung  
des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen

vom 24. September 2012  
Az.: 17 - H 3025 - 002 - 27 713/12

1. Jahresabschluss

Gemäß Art. 76 Abs. 1 der Bayerischen Haushalts-
ordnung (BayHO) in Verbindung mit VV Nr. 25.1.1 
zu Art. 71 BayHO wird bestimmt:

1.1 Abschlusstage

1.1.1 Die Kassenbücher des Freistaates Bayern für das 
Haushaltsjahr 2012 sind von den Kassen am

28. Dezember 2012

abzuschließen.

1.1.2 Das Staatsministerium der Finanzen kann bei 
 bestimmten Haushaltsstellen, soweit es für den 
 Abgleich mit anteiligen Bundesmitteln oder die 
 Erstellung des Jahresabschlusses durch den Bund 
erforderlich ist, auf Antrag der Ressorts einen 
 früheren Abschlusstermin festlegen.

1.1.3 Die Staatshauptkasse erhält für den Abschluss ihrer 
Bücher eine gesonderte schriftliche Mitteilung.

1.2 Vorlage der Abschlussnachweisungen

1.2.1 Die Abschlussnachweisungen für den Monat De-
zember 2012 sind von der Staatsoberkasse Bayern 
in Landshut und der Landesjustizkasse Bamberg 
spätestens bis 3. Januar 2013 vorzulegen.

1.2.2 Um sicherzustellen, dass alle Rechnungsunterla-
gen übereinstimmen, haben die Kassenleiter und 
Leiter des Aufgabengebietes Buchführung sowie 
die Kassenaufsichtsbeamten die im Muster 19 zu 
Art. 71 BayHO vorgesehene Bescheinigung in der 
Abschlussnachweisung für Dezember 2012 abzuge-
ben.

1.2.3 Ich bitte, die Abschlussnachweisungen in jedem 
Fall so rechtzeitig per E-Mail zu übermitteln, dass 
sie zu dem vorgenannten Termin ausnahmslos bei 
der Staatshauptkasse vorliegen. Die Originale der 
Abschlussnachweisungen sind auf dem Postweg un-
verzüglich zu übersenden. Die Übertragungsdateien 
müssen spätestens zu dem oben genannten Termin 
für den Abruf durch das Landesamt für Finanzen  
– Dienststelle München – bereitstehen.

1.3 Sonstiges

1.3.1	 Mit	Rücksicht	auf	die	zwangsläufige	Mehrbelas-
tung der Kassen unmittelbar vor Abschluss des 
Haushaltsjahres sind Zahlungsanordnungen für 

das auslaufende Haushaltsjahr der jeweiligen Kasse 
frühzeitig zuzuleiten, und zwar möglichst vor dem 
14. Dezember, spätestens jedoch bis 18. Dezember 
2012.

Bei später eingehenden Anordnungen kann nicht si-
chergestellt werden, dass sie noch zu Lasten der Mit-
tel des Haushaltsjahres 2012 ausgeführt werden.

Zahlungsanordnungen, die mittels Disketten oder 
durch Datenfernübertragung ausgeführt werden, 
müssen einschließlich des Anordnungsprotokolls 
spätestens am 18. Dezember 2012 vorliegen. Glei-
cher Termin gilt grundsätzlich auch für die Bereit-
stellung der IHV-Anordnungsdaten.

1.3.2 Verwahrungen und Vorschüsse sind, soweit  möglich, 
noch vor Schluss des Haushaltsjahres abzu-
wickeln.

1.3.3 Besoldungs-, Versorgungs- und ähnliche Ausgaben 
für einen nach dem 31. Dezember 2012 liegenden 
Zeitraum, die vor dem 1. Januar 2013 geleistet wer-
den, sind in Übereinstimmung mit der Veranschla-
gung im Haushalt zunächst vorschussweise zu bu-
chen. Im Januar 2013 sind diese Haushaltsausgaben 
in die Sachbücher des neuen Haushaltsjahres zu 
übernehmen.

1.4 Buchungen nach Abschluss des Haushaltsjahres 
(Auslaufperiode)

1.4.1 Für den Abschluss der Sachbücher der obersten 
Staatsbehörden bei der Staatsoberkasse Bayern in 
Landshut wird der 17. Januar 2013 festgelegt. In 
unabweisbaren Einzelfällen können die obersten 
Staatsbehörden daher abschließende, für den Haus-
haltsabschluss bedeutsame (grundsätzlich nur über 
2.500 € im Einzelfall liegende) Ausgaben, noch bis 
längstens 17. Januar 2013 aus Mitteln des Haus-
haltsjahres 2012 leisten. Die Zahlungsanordnungen 
müssen hierfür am 15. Januar 2013 bis spätestens 
Dienstschluss vorliegen.

Vorstehende Regelung gilt nicht für abschließen-
de Zahlungen und Buchungen des Einzelplans 13 
(einschließlich Sondervermögen hierzu), soweit das 
Staatsministerium der Finanzen oder das Landesamt 
für Finanzen – Dienststelle München/Staatsschul-
denverwaltung – anordnende Stelle ist. Wegen des 
Abschlusses hierfür ergeht gesonderte schriftliche 
Mitteilung.

1.4.2 Im Vorgriff auf die Anpassung der VV Nr. 27 zu 
Art. 71 BayHO gilt für Buchungen bei unrichtigen 
Titeln, die in der Staatsoberkasse Bayern in Lands-
hut nach dem Jahresabschluss festgestellt werden, 
Folgendes:

Beruht der Fehler auf

– einer unrichtigen Kassenanordnung, so hat die 
anordnende Dienststelle bis spätestens zum oben 
genannten Termin eine Berichtigung über die zu-
ständige oberste Staatsbehörde zu veranlassen. 
Hält diese eine Änderung für notwendig, erstellt 
sie in eigener Zuständigkeit eine entsprechende 
Kassenanordnung und sendet diese direkt an die 
Staatsoberkasse Bayern in Landshut.
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– einem Versehen der Staatsoberkasse Bayern in 
Landshut, so kann eine Berichtigung bei der 
Staatshauptkasse bis spätestens zum oben ge-
nannten Termin beantragt werden. Nach Zustim-
mung der Staatshauptkasse, die Rücksprache mit 
dem für den jeweiligen Einzelplan zuständigen 
Ressorts hält, hat die Staatsoberkasse Bayern in 
Landshut einen kasseninternen Auftrag zu ferti-
gen.

In beiden Fällen ist von der Berichtigung von Ba-
gatellfällen – soweit die Beeinträchtigung im neu-
en Haushaltsjahr nicht fortbesteht – grundsätzlich 
abzusehen.

Wegen der Zuordnung von Einnahmen und Ausga-
ben zum richtigen Haushaltsjahr wird auf Art. 72 
BayHO verwiesen.

1.5 Bundesmittel

Bei der Bewirtschaftung von Bundesmitteln sind die 
entsprechenden Bestimmungen des Bundes zum 
Jahresabschluss zu beachten.

2. Rechnungslegung über die Einnahmen und 
 Ausgaben des Freistaats Bayern

Ergänzend zu der Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums der Finanzen zur Neu-
fassung der Richtlinien zur Rechnungslegung 
über Einnahmen und Ausgaben des Freistaates  
Bayern (Rechnungslegungsrichtlinien – RlR) vom  
3. März 2006 (FMBl S. 43, StAnz Nr. 10) wird für  
die Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2012 
gemäß Art. 80 Abs. 2, Art. 81 und 85 BayHO sowie 
der VV Nr. 12.1 zu Art. 80 BayHO im Einverneh-
men mit dem Obersten Rechnungshof Folgendes 
bestimmt:

2.1 Termine

2.1.1 Einzelrechnung

Die Einzelrechnungen sind von der Landesjustiz-
kasse Bamberg bis 4. Januar 2013, von der Staats-
oberkasse Bayern in Landshut bis 31. Januar 2013 
auf Abruf durch den Obersten Rechnungshof oder 
die Rechnungsprüfungsämter bereitzuhalten.

2.1.2 Gesamtrechnung

Die Finanzkassen haben eine Titelübersicht in der 
Form der KAJ (Zusammenstellung der Zahlungen 
für die Monate Januar bis Dezember 2012) als Nach-
weis für die Gesamtrechnung zusammen mit der 
Abschlussnachweisung für den Monat Dezember 
bis spätestens 2. Januar 2013 der Staatsoberkasse 
Bayern in Landshut als Datei zu übersenden.

Die Staatshauptkasse hat die Zentralrechnung samt 
Anhang und Zusammenstellung (VV Nr. 8.3.4 zu 
Art. 80 BayHO) bis spätestens 10. Juni 2013 dem 
Obersten Rechnungshof zu übersenden.

2.1.3 Übersichten für die Sondervermögen und Rück-
lagen

Die Staatsoberkasse Bayern in Landshut übersen-
det die Übersichten für die Sondervermögen und 
Rücklagen bis spätestens 1. Februar 2013 der Staats-
hauptkasse.

2.1.4 Plan über die Verwendung der aus dem abgelaufe-
nen Haushaltsjahr zu übertragenden Ausgabereste, 

Nachweisungen über Inanspruchnahme von Ver-
pflichtungsermächtigungen	und	über	eingegangene	 
Verpflichtungen	 und	 Nachweisungen	 der	 Ver-
stärkungen im Hochbau

Die nach den Nrn. 2.2 und 2.7 RlR zu übersenden-
den Pläne, die Nachweisungen nach den Mustern 
4a und 4b zu Art. 34 BayHO und die Anlagen V/3 
und VII/1 sind dem Staatsministerium der Finanzen 
bis spätestens 15. Februar 2013 zuzuleiten. Dabei 
ist darauf zu achten, dass die Nachweisungen nach 
Muster 4a und 4b zu Art. 34 BayHO einzelplanweise 
getrennt verfasst werden. Die Nachweise über die 
Inanspruchnahme	der	Verpflichtungsermächtigun-
gen sind sorgfältig und vollständig zu erstellen.

Bei der Aufstellung der Pläne über die Verwendung 
der zu übertragenden Ausgabereste ist ein äußerst 
strenger Maßstab anzulegen.

Ferner bitte ich zu beachten, dass die Bildung von 
Ausgaberesten insoweit unzulässig ist, als diese auf 
der gleichzeitigen Inanspruchnahme von (Personal-)
Verstärkungsmitteln beruhen; die Sonderregelun-
gen für budgetierte Ansätze bleiben unberührt.

2.1.5 Über- und außerplanmäßige Ausgabemittel oder 
Verpflichtungsermächtigungen

Anträge auf über- und außerplanmäßige Ausga-
bemittel	oder	Verpflichtungsermächtigungen	sind	
gemäß VV 2.3.1 zu Art. 37 BayHO zu stellen, bevor 
eine Maßnahme eingeleitet oder eine Zusage ge- 
macht wird, die zu einer über- oder außerplan- 
mäßigen Ausgabe führt. Soweit in Einzelfällen 
aufgrund von Inaussichtstellungen Ausgabemittel 
verausgabt worden sind, müssen die Anträge dem 
Staatsministerium der Finanzen bis spätestens  
15. Februar 2013 vorgelegt werden, weil das Staats-
ministerium der Finanzen gemäß Art. 37 Abs. 4 und 
Art. 38 Abs. 1 Satz 2 BayHO dem Landtag zeitnah 
berichten muss.

2.2 Anlagen der obersten Staatsbehörden zu den Beiträ-
gen zur Haushaltsrechnung

Neben den in den Nrn. 4.2.1 bis 4.2.4 und 4.2.6 RlR 
bezeichneten Anlagen zu den Beiträgen zur Haus-
haltsrechnung sind gemäß Nr. 4.2.5 RlR zur Haus-
haltsrechnung 2012 folgende Anlagen zu erstellen:

2.2.1 Anlage V/1

Nachweisung aller Ausgaben zu Lasten von veran-
schlagten Verstärkungsmitteln, soweit nicht unter 
nachfolgenden Nrn. 2.2.2 bis 2.2.8 erfasst.
Soweit budgetierte Ansätze verstärkt worden sind, 
muss der Nachweis der Verstärkung zumindest  
budgetweise nachzuvollziehen sein. Das heißt es 
reicht aus, wenn statt des Titels der verstärkt wurde, 
nur „Budget“ in die Kopfzeile eingetragen wird.

2.2.2 Anlage V/2

Nachweisung von Ausgaben zu Lasten der Ver-
stärkungsmittel für sächliche Verwaltungsausgaben 
(Titel 548 01) in den Sammelkapiteln der Einzel-
pläne.

2.2.3 Anlage V/3

Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei  einem 
Ressort für andere Einzelpläne veranschlagten 
 Verstärkungsmittel (auch Kap. 13 03 Titel 529 03).
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Die Nachweisung ist sowohl von dem Ressort, bei 
dem die Mittel veranschlagt sind, als auch von dem 
Ressort, das den rechnungsmäßigen Nachweis führt, 
zu erstellen. Die nachzuweisenden Verstärkungen 
sind einzelplanweise zu summieren.

Durch gegenseitige Übersendung der Nachweisung 
an das jeweils betroffene Ressort vor Erstellung der 
Restelisten soll sichergestellt werden, dass bei der 
Aufstellung der Haushaltsrechnung keine diesbe-
züglichen Differenzen auftreten können.

2.2.4 Anlage VI/1

Nachweisung der Einsparungen zugunsten von 
Minderausgaben insbesondere in den Sammel-
kapiteln der jeweiligen Einzelpläne.

2.2.5 Anlage VII/1

Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der 
 Anlage S (Staatlicher Hochbau) vorgenommene 
 Verstärkung gemäß Nr. 1.3 DBestHG 2011/2012. 
Diese Anlage ist maschinell aus dem Integrierten 
Haushalts- und Kassenverfahren (IHV) – Verfah-
renskomponente Restebearbeitung/Auskunft – ab-
rufbar.

2.2.6 Anlage VIII

Als Anlage VIII sind die jeweiligen Budgetabschlüs-
se vorzulegen. Diese Anlage ist maschinell aus dem 
IHV – Verfahrenskomponente Restebearbeitung/
Auskunft – abrufbar.

2.2.7 Anlage IX

In der Anlage IX sind die Mehrausgaben eines Bud-
gets nach Nr. 12.9 DBestHG 2011/2012 nachzuwei-
sen, die aus Einsparungen bzw. Mehreinnahmen ge-
leistet werden, wenn sie einen Betrag von 500.000 € 
übersteigen. Bei der Berechnung der Mehrausgaben 
sind Ausgabereste nicht zu berücksichtigen. Mehr-
ausgaben aufgrund eines expliziten Deckungs- oder 
Koppelungsvermerks bleiben außer Betracht.

2.2.8 Verstärkungen von Hochbautiteln

Die nach Nr. 1.3 DBestHG 2011/2012 zulässigen 
Verstärkungen von einzelnen Hochbautiteln wer-
den in der Weise in den Zentralrechnungen darge-
stellt, dass bei dem verstärkten Ansatz Mehrausga-
ben, die jedoch nicht als überplanmäßige Ausgaben 
behandelt werden, nachgewiesen werden. Bei den 
Ansätzen, bei denen die entsprechenden Einsparun-
gen zu erbringen sind, werden Minderausgaben in 
entsprechender Höhe ausgewiesen.

3. Schlussbestimmungen

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom  
1. Januar 2012 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2013 außer Kraft.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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